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Geschäftsführer begeht  
Covid-Kreditbetrug
Die Schuldenlast brachte einen 
Mann dazu, Bundesgelder 
zu missbrauchen – doch das 
verschlimmerte die Situation 
nur noch.

BAD ZURZACH (nm) – Die Corona-Pan-
demie war für die Wirtschaft eine schwie-
rige Zeit.

Mehrmonatige Lockdowns, Lieferket-
tenprobleme und ausbleibende Kund-
schaft führten zu erheblichen Liquidi-
tätsengpässen. Um Stabilität in dieser 
Situation zu schaffen, Arbeitsplätze zu 
erhalten und Konkurse zu vermeiden, ga-
rantierte der Bund Ende März 2020 die 
rasche und unbürokratische Vergabe von 
Covid-Krediten an Unternehmen.

Wie sich inzwischen gezeigt hat, nutz-
ten jedoch einige Personen die Unter-
stützungsmassnahme missbräuchlich. 
Ein entsprechender Fall wurde vor dem 
Bezirksgericht Zurzach verhandelt. Da-
bei wurde gegen den Gesellschafter und 
Geschäftsführer eines Transportunter-
nehmens wegen Betrugs, Misswirtschaft 
und Unterlassung der Buchführung An-
klage erhoben.

Als Strafmass wird eine bedingte Frei-
heitsstrafe von 20 Monaten mit einer 
dreijährigen Probezeit sowie eine Bus-
se von 2 500 Franken gefordert. Weiter 
soll der Angeklagte zur Zahlung der Zi-
vilforderung der BG OST-SÜD Bürg-
schaftsgenossenschaft für KMU in Höhe 
von 110 000 Franken zuzüglich fünf Pro-
zent Zinsen seit Februar 2021 verpflich-
tet werden. Ebenfalls soll der Beschul-
digte die Verfahrenskosten sowie eine 
Entschädigung für notwendige Aufwen-

dungen im Verfahren der BG OST-SÜD 
tragen. 

Steuererklärungen blieben aus 
Der Beschuldigte, nennen wir ihn Max, 
beantragte am 26. März 2020 im Na-
men des Unternehmens bei der Aargaui-
schen Kantonalbank (AKB) einen Covid-
19-Kredit über 110 000 Franken. Die Höhe 
der Kreditsumme war korrekt berechnet, 
basierend auf sämtlichen geschäftlichen 
Kontoauszügen und den Zahlungseingän-
gen bei der Raiffeisen Bank im Jahr 2019.

Als Begründung für die Notwendig-
keit des Kredits gab Max «wahrheits-
widrig» an, dass das Unternehmen auf-
grund der Corona-Pandemie wirtschaft-
lich stark beeinträchtigt sei. Dies stellte 
sich jedoch nur als Vorwand heraus: Zwar 
waren Warenlieferungen und Transport-
ketten eingeschränkt, doch grundsätzlich 
konnten Transportunternehmen weiter-
hin arbeiten und Waren ausliefern. Re-
levant ist in diesem Zusammenhang oh-
nehin, dass sich das Unternehmen bereits 
vor der Pandemie in massiver wirtschaft-
licher Schieflage befand.

Ein deutliches Symptom dafür war, 
dass seit dem 4. Quartal 2017 keine 
Mehrwertsteuerabrechnungen einge-
reicht wurden und für die Jahre 2017 
und 2018 ebenfalls keine Steuererklä-
rungen vorlagen. Zudem verfügte das 
Unternehmen kaum über liquide Mit-
tel. Seit März 2018 hatten diverse Gläu-
biger Betreibungen eingeleitet, von de-
nen sich Mitte 2019 die grosse Mehrheit 
nicht mehr begleichen liess, was Verlust-
scheine und Konkursandrohungen nach 
sich zog. Bis zur Einstellung des Kon-
kursverfahrens mangels Aktiven 2021 
blieben rund 455 000 Franken unbezahl-

te Betreibungen. Im selben Jahr teilte die 
AKB der BG OST-SÜD mit, dass sie die 
Bürgschaft für den Covid-19-Kredit des 
Transportunternehmens in Anspruch 
nehme. Daraufhin übernahm die Bürg-
schaftsgenossenschaft diese und bezahl-
te der Kantonalbank 110 000 Franken. 

Die Bankmitarbeiter wurden getäuscht
Vor diesem Hintergrund hatte Max von 
Anfang an keinen Anspruch auf einen 
Covid-19-Kredit für sein Unternehmen. 
Ihm war bewusst, dass er die zur Verfü-
gung gestellten Mittel weder für priva-
te Zwecke noch zur Begleichung aus-
stehender Verbindlichkeiten verwenden 
durfte. Trotzdem nutzte er den Grossteil 
des Kredits, um offene Forderungen und 
alte Schulden zu begleichen.

Er sah aufgrund von Medienberich-
ten und Informationen durch die kredit-
gebende Bank voraus, dass der Kredit 
ohne umfassende Überprüfung seiner 
Angaben höchstwahrscheinlich gewährt 
würde. So täuschte der Beschuldigte die 
Bankmitarbeiter der AKB laut Anklage-
schrift, indem er vorgab, sein Unterneh-
men erfülle die Voraussetzungen für den 
Bezug eines Covid-19-Kredits. In Wirk-
lichkeit verschuldete der Beschuldigte 
das Unternehmen durch «arge» Nach-
lässigkeit und «leichtsinnigen» Kredit-
gebrauch, wodurch es zahlungsunfähig 
oder seine Vermögenslage verschlech-
tert wurde. Parallel dazu verletzte er sei-
ne gesetzliche Pflicht, die Geschäftsbü-
cher ordnungsgemäss zu führen und eine 
Bilanz aufzustellen, sodass der Vermö-
gensstand des Unternehmens vollständig 
ersichtlich gewesen wäre.

Während der kürzlich abgehaltenen 
Gerichtsverhandlung am Mittwoch sah 
Max seinen Fehler ein: «Es tut mir leid 
für jeden, der dadurch Schaden genom-
men hat. Ich werde versuchen, es wieder-
gutzumachen und aus der Sache schul-
denfrei herauszukommen.» Das änderte 
jedoch nichts am beantragten Strafmass. 
Das Bezirksgericht Zurzach bestätigte 
dies in seinem Urteil.

Stefanie Fischer lebt derzeit auf der Rückenwind-Station im Generationenhaus.

Und trotzdem Glück gehabt
ANGETROFFEN – In den News 
von TeleZüri war es kürzlich zu 
erfahren: Stefanie Fischer ist 
vorübergehend im Flecken zu 
Hause. 

BAD ZURZACH (uz) – Am 20. August 
hats gebrannt. In Gossau ZH nämlich, 
in Stefanie Fischers Wohnung. Für die 
32-jährige Tetraplegikerin eine Katast-
rophe. «Es ist alles zerstört», sagt sie und 
spricht von den Möbeln, die speziell für 
sie angefertigt worden sind, und von all 
den elektronischen Hilfsmitteln, die ihr 
ein selbstbestimmtes Leben und die Be-
rufstätigkeit ermöglicht haben.

Stefanie Fischer betont, dass sie aber 
auch grosses Glück gehabt habe. Sie und 
ihr Ehemann seien nämlich mit dem Le-
ben davongekommen, und die Unterstüt-
zung aus dem Freundes- und Bekannten-
kreis sei überwältigend. 

Unverzüglich Aufnahme gefunden
Auch die Rückenwind-Station im Bad 
Zurzacher Generationenhaus wird von 
Stefanie Fischer als «Glück» bezeichnet. 
Sie und ihr Ehemann haben hier Aufnah-
me gefunden – unverzüglich übrigens, 
noch am Tag des Unglücks konnten sie ein 
Zimmer beziehen – und in diesem Zim-
mer können sie bleiben, bis ihre Wohnung 
wiederhergestellt und bezugsbereit ist.

Deshalb also ist Stefanie Fischer vo-
rübergehend zur Zurzacherin gewor-
den, und deshalb trifft man sie auch am 
samstäglichen Zurzimärt oder begegne-
te ihr an Zurzacher Grossanlässen wie 
dem Drehörgelimarkt oder dem Papa-
Moll-Fest.   «Als Tetraplegikerin kommt 
man nicht so einfach irgendwo unter», 
sagt Stefanie. Eine entsprechende Ins-
titution müsse hochspezialisierte Pflege 
bieten können, wenn nötig auch medizi-
nische Dienstleistungen, und über genü-
gend Personal verfügen. Das alles sei bei 
Rückenwind plus der Fall. 

Eine öffentliche Führung
Am kommenden Freitag, am 31. Okto-
ber, besteht Gelegenheit, Stefanie Fi-
scher persönlich kennenzulernen. Bei 
einer öffentlichen Führung wird sie er-
zählen, wie es ist, auf der Rückenwind-
Station zu leben. Der Anlass beginnt um 
15 Uhr und dauert etwa eine Stunde. Eine 
telefonische Anmeldung (056 265 01 76) 
ist bis Mittwoch, 29. Oktober, erwünscht.

Übrigens: Stefanie Fischer ist nicht 
erst seit dem Beitrag auf TeleZüri einer 
grösseren Öffentlichkeit bekannt. Zum 
ersten Mal war das schon vor 14 Jahren 
der Fall. Damals wurde sie zur Miss Han-
dicap 2011 gewählt und seitdem ist sie als 
«Botschafterin» unterwegs und engagiert 
sich für die Anliegen von Menschen mit 
Beeinträchtigungen. Eine Begegnung 
mit ihr lohnt sich. 

«Nur einmal den Popo streicheln»
Diese Woche wurde vor 
Gericht ein Fall mehrfacher 
sexueller Handlungen mit 
einem Kind verhandelt. Die zur 
Last gelegte Tat: Im Rahmen 
eines Fussballtrainingslagers 
soll ein Kind vom Trainer 
mehrfach unangemessen an 
der Oberschenkelinnenseite und 
am Gesäss berührt worden sein. 
Einmal auch unter der Hose.

BAD ZURZACH (tf) – Fussballcamps gibt 
es im Kanton Aargau zahlreiche. In ei-
nem dieser Camps soll sich gemäss An-
klageschrift vor zwei Jahren auf einem 
Kunstrasenplatz das Folgende zugetra-
gen haben:

Es ist ein heisser Sommertag. Die 
Gruppen vertreiben sich die Zeit zwi-
schen den Fussballeinheiten mit ver-
schiedenen Spielen. Man kitzelt einan-
der, neckt sich und spritz sich mit Was-
ser aus den Flaschen nass. Im Rahmen 
dieser «Spielerei» soll der Beschuldigte, 
ein heute 41-jähriger Deutscher, einem 
der Kinder mit der Hand von hinten zwi-
schen die Beine und ans Gesäss gegrif-
fen haben. Während des Mittagessens am 
selben Tag, soll der Trainer zudem sei-
ne Hand auf die Oberschenkelinnensei-
te des Opfers gelegt haben, ganz in der 
Nähe des Intimbereichs. Diese Berüh-
rungen fanden jeweils oberhalb der Klei-
dung statt und dauerten einige Sekunden.  

Am letzten Camptag soll der Beschul-
digte – er trainierte die Gruppe der jüngs-
ten Kinder – das Kind nach Trainingsen-
de mittels einer Geste nochmals zu sich 
gerufen haben. Er hob es auf und ver-
schwand dann mit ihm allein in der Um-
kleidekabine. Wenig später sei sie dann 
gefallen, die Bemerkung: «Nur einmal 
den Popo streicheln.» Daraufhin habe 
er das Kind am Gesäss berührt. Diesmal 
soll er dazu seine Hand sowohl unter die 
kurzen Fussballhosen als auch unter die 
Unterhose des Kindes geschoben haben. 
Die Berührung dauerte circa sechs Se-
kunden. Dann ist das Kind davongerannt.  

Vier-Augen-Delikt?
Ob sich all das exakt so zugetragen hat, 
war vor Gericht umstritten. Letztlich wis-
sen es nur der Beschuldigte und das Kind. 

Der Beschuldigte hat bei Befragungen 
durch die Polizei jeweils alles abgestrit-
ten. Es sei zu keinen Handlungen gekom-

men, die weder objektiv noch subjektiv 
als sexuelle Handlungen bezeichnet wer-
den könnten. 

Vor den Bezirksrichter will der Be-
schuldigte aber nicht treten. Auch nach 
der dritten Vorladung nicht. Sein Anwalt 
lässt ausrichten, dass sein Klient bezwei-
felt, dass er fair behandelt würde. Die Mei-
nungen seien gemacht, er sowieso schon 
vorverurteilt. Das sei laut Beschuldigtem 
von Anfang an der Fall gewesen. Seit ihn 
der Vater des Kindes zur Rede gestellt 
habe, habe er nie die Gelegenheit gehabt, 
seine Sicht der Dinge darzustellen. 

So wird die Verhandlung schliesslich – 
nach dem Abwesenheitsverfahren – ohne 
Teilnahme des Beschuldigten durchge-
führt. 

Das Kind, das die Erlebnisse mehrfach 
geschildert hat, erscheint ebenfalls nicht 
vor Gericht. Es ist noch jung. Sind seine 
Aussagen belastbar und glaubhaft? 

Für Staatsanwalt Pascal Ott und 
die Vertreterin der Privatklägerschaft, 
Rechtsanwältin Eveline Gloor, ist der 
Fall klar: Die Aussagen des Opfers seien 
glaubhaft. Noch am selben Tag habe es 
zuerst der Mutter und dann dem Vater 
das Vorgefallene geschildert. Als es meh-
rere Tage später erneut von Fachleuten 
befragt wurde, wiederholte es die Aussa-
gen. Immer sei die Geschichte konsistent 
und deckungsgleich gewesen. Besonders 
auffällig war, so der Staatsanwalt, dass 
das Kind zwar in Mundart befragt wor-
den sei, die Bemerkung des Beschuldig-
ten «Nur einmal den Popo streicheln», 
die habe das Kind aber in Schriftdeutsch 
zu Protokoll gegeben. 

Rechtsanwältin Gloor, die deutliche 
Kritik am Vorgehen der Kantonspolizei 
äusserte – diese habe es versäumt recht-
zeitig Kameraaufnahmen und das Handy 
des Beschuldigten auszuwerten – frag-
te, welches Motiv denn das Kind haben 
könnte, den Trainer anzuschwärzen? 
Weshalb sollte es das machen? «Es be-
stehen keine Zweifel daran, dass sich die 
Ereignisse so zugetragen haben. Es gibt 
keinerlei Widersprüche in den Aussagen 
des Kindes. Es kann und muss auf die 
Aussagen des Kindes abgestellt werden.» 

Geldstrafe gefordert
Staatsanwalt Ott kommt abschliessend 
nochmals auf das gemeinsame Spielen 
und das Nassspritzen zu reden und er-
klärt, dass er sich keine Situation vorstel-
len könne, in der im Rahmen eines sol-
chen Spiels ein Griff zwischen die Bei-
ne natürlich und notwendig wäre. «Es ist 
erwiesen, dass der Beschuldigte vorsätz-
lich handelte und die Spiele mit dem Ziel 

organisierte, Kinder in der geschilderten 
Art berühren zu können.»

Weil es sich um milde Formen der 
sexuellen Handlungen mit einem Kind 
handelte – mit kurzzeitigen und am Rand 
der Intimzone liegenden Berührungen 
– beantragte die Staatsanwaltschaft eine 
bedingte Geldstrafe von 180 Tagessätzen 
à je 110 Franken, dies bei einer Probezeit 
von zwei Jahren. Neben einer Busse von 
4 000 Franken seien zudem ein lebens-
längliches Tätigkeitsverbot mit Kindern 
und ein Landesverweis von fünf Jahren 
gegen den Beschuldigten auszusprechen. 

Verteidiger Paul Hofer forderte dage-
gen einen Freispruch. Er vermutete, dass 
die erwähnten Videoaufnahmen den Be-
schuldigten entlastet hätten. Die Aussa-
gen eines Zeugen, der die ihm verdächtig 
vorkommenden Berührungen in der Mit-
tagspause im Rahmen einer Befragung 
bestätigte, bezeichnete der Verteidiger als 
widersprüchlich und verzerrt. Erst nach-
dem der Vater des Kindes die Vorwürfe 
in den Raum gestellt habe, habe es beim 
Zeugen einen «Klickmoment» gegeben.  

Schuldig gesprochen
Das Bezirksgericht folgte in seinem Ur-
teil vollumfänglich den Anträgen der 
Staatsanwaltschaft. Die Aussagen des 
Kindes seien altersgerecht und erlebnis-
basiert. Es sei durch eine Fachperson be-
fragt worden, kindliche Erfindungen sei-
en unwahrscheinlich. Die Aussage «Nur 
einmal den Popo streicheln» korrespon-
diere nicht nur mit der Nationalität des 
Beschuldigten, sondern auch mit der Tat-
sache, dass dieser im Camp tatsächlich 
Hochdeutsch gesprochen habe. 

Es handle sich zudem nicht um ein 
Vier-Augen-Delikt, es läge die Zeugen-
aussage einer dritten Person vor. Der 
Zeuge habe die Beobachtungen zu den 
Berührungen in der Mittagspause im 
Rahmen einer Befragung von sich aus 
geschildert, sie würden sich decken mit 
den Beschreibungen des Opfers.

«Wenn dann der Beschuldigte Angst 
haben will, sich dem Strafverfahren zu stel-
len, dann können wir das nicht nachvoll-
ziehen», so Gerichtspräsident Cyrill Kra-
mer. «Wenn er seine Sicht darlegen will, 
dann muss er vor Gericht erscheinen.»

Laut Gerichtspräsident Kramer sei eine 
Geldstrafe schuldangemessen. Es habe kei-
ne physische Gewalt gegeben, die Hand-
lungen seien jeweils von kurzer Dauer ge-
wesen und ohne «innere Berührungen». Im 
Fall des Landesverweises handle es sich da-
gegen um einen Katalogtatbestand. «Der 
Beschuldigte scheint diesen Verweis aber 
bereits vorweggenommen zu haben.»

Die Juso opfert unsere 
Familienunternehmen!
Die sogenannte «Initiative für eine Zu-
kunft» klingt auf den ersten Blick harm-
los, wer ist schon gegen Klimaschutz? 
Doch wer genauer hinschaut, merkt 
schnell: Hinter dieser rot-grünen Ver-
packung steckt kein Klimaprojekt, son-
dern ein Angriff auf unser Erfolgsmodell 
– die freie Marktwirtschaft und den Mit-
telstand.

Die Juso will, dass der Staat bei gros-
sen Erbschaften die Hälfte abkassiert. 
Betroffen wären auch Familienbetriebe, 
Nachkommen und Verwitwete – ohne 
jede Ausnahme, wie sogar der Bundes-
rat festhält. Und was heisst das konkret?

Wer ein Unternehmen erbt, das 
500 Millionen wert ist, soll 225 Millionen 
an den Staat zahlen. Aber dieses Geld 
liegt nicht auf der Bank – es steckt in 
Gebäuden, Maschinen und Arbeitsplät-
zen. Wie soll man das bezahlen? Genau: 
Man muss Anteile verkaufen! So geraten 
gesunde Schweizer Firmen unter Druck 
und landen am Ende in ausländischen 
Händen. Das ist der wahre Ausverkauf 
der Schweiz.

Die Juso verfolgt immer dasselbe Ziel: 
das Prinzip des Eigentums infrage stellen 
und Umverteilung legitimieren. Das Kli-
ma ist dabei bloss das Feigenblatt für eine 
alte sozialistische Idee.

Sogar der Bundesrat warnt: Diese 
Steuer treibt Vermögen und Arbeitsplät-
ze ins Ausland, schwächt den Standort 
Schweiz und bringt am Ende weniger ein, 
als sie kostet. Und das alles, ohne auch 
nur ein Gramm CO2 zu sparen! Diese 
Initiative schützt kein Klima – sie zer-
stört unseren Wohlstand und unsere Ar-
beitsplätze.

Wer sich selbst ein Bild machen will: 
Am Mittwoch, 29. Oktober, um 20 Uhr, 
findet in der Mehrzweckhalle Rietwise 
in Lengnau der öffentliche SVP-Kanto-
nalparteitag statt. Dort diskutieren Ju-
so-Präsidentin Meli De Fabro (Pro) und 
Nationalrat Thomas Burgherr (Kontra) 
über die Initiative. Das ist gelebte De-
mokratie – im Gegensatz zu den Enteig-
nungsfantasien der Juso. Kommen Sie 
vorbei und hören Sie selbst, wie die Juso 
ihr Projekt verteidigt.

Nein zur Juso-Enteignungsinitiative – 
Ja zur Freiheit, zum Eigentum und zur 
Schweiz!

 Hanspeter Suter, Grossrat, Lengnau

Leserbrief


